
Unterschrift des Fahrgastes und des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

Für Rückfragen 
VLK-Infonummer: 
09441/207-3527 

FAX-Nr. 
09441/207-3560

Familienname

Straße

Vorname

Haus-Nr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Antrag für eine OKEH-CARD (Umweltfahrausweis)

übertragbar (Jedermann) nicht übertragbar (Schüler, Auszubildende)*

Persönliche Angaben

Geschlecht Telefon (tagsüber)**

E-Mail**

Hiermit bestelle ich die OKEH-CARD

Das Abonnement soll beginnen ab :

Der Einzug soll von folgendem Konto erfolgen:
Name des Kontoinhabers (nur ausfüllen, wenn nicht IHR Konto zur Abbuchung vorgesehen ist)

IBAN

Swift-BIC

Geldinstitut

Der 12-Monats-Betrag wird in 12 Teilbeträge jeweils monatlich abgebucht

Regelmäßige Fahrstrecke (Hin- und Rückfahrt)
Start von
Ort

Haltestelle

Ort

Haltestelle

Ziel nach

Es ist mir bekannt, dass die Abonnement-Fahrpreise nur dann gewährt werden, wenn das Abonnement jeweils 12 
Monate ununterbrochen besteht. 
Die Tarifbestimmungen für das Jahresabonnement mit bargeldlosen Fahrgeldeinzug habe ich erhalten 
und erkenne sie an. Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend unserer Datenschutzhinweise verarbeitet. 
Die Datenschutzhinweise für das Abo habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum

Ermächtigung an die Regionalbus Ostbayern GmbH zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir das die Bestellung bearbeitende Verkehrsunternehmen widerruflich, ab dem in der 
Bestellung gewünschten Abonnementsbeginn das Fahrgeld für das obige Jahresabonnement im Voraus jeweils 
innerhalb der ersten beiden Kalenderwochen eines Monats zu Lasten des in der Bestellung aufgeführten Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen. 
Diese Einzugsermächtigung schließt die Erhöhung oder Verringerung der monatlichen Teilbeträge bei Tarifänderungen 
ein. Dies gilt auch bei der Änderung der Bankverbindung. Ferner behalte(n) Ich/Wir mir/uns bei Unstimmigkeiten eine 
Rückgaberecht der Lastschrift innerhalb von 6 Wochen nach Belastung vor. Bei vorzeitiger Kündigung ermächtige(n) 
Ich/Wir sie, nach den Bedingungen nachzuzahlende Beträge von dem oben aufgeführten Konto abzubuchen

Unterschrift des KontoinhabersDatum

Postanschrift: 
Verkehrsgemeinschaft 
Landkreis Kelheim 
Donaupark 12 
93309 Kelheim

Abo-Nr.

Einzugsbeginn

Personalausweis-Nr.

RBO-Linien-Nr.

VLK-Linien-Nr.

 Wabe/n

Abbuchungsbetrag / mtl.

Diese Spalte wird von 
der VLK/RBO ausgefüllt

Neubestellung Folgevertrag Änderung
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* Bitte eine Kopie der Schulbescheinigung oder des Ausbildungsvertrag beilegen.

** Diese Angeben sind freiwillig und dienen auch der Kontaktaufnahme bei Rückfragen, um eine zügige Bearbeitung sicherzugstellen.



Hinweise zum Gebrauch der OKEH-CARD 
  
Die OKEH-CARD ist für mindestens 12 Monate zu bestellen und wird vom Landkreis Kelheim und der Regionalbus Ostbayern GmbH 
(RBO) bezuschusst. Diese Zuschüsse sind bereits in den monatlichen Abo-Beträgen berücksichtigt. 
  
Erwerb: 
Voraussetzung ist der 1. Wohnsitz im Landkreis Kelheim. Der Jahresfahrpreis wird in 12 Monatsbeträgen per Lastschrift von der RBO 
eingezogen. Preisänderungen werden ab Änderungszeitpunkt angepasst. 
  
Bestellung: 
Die OKEH-CARD ist mit umseitigem Formular bis zum 10. des jeweiligen Monats zu beantragen, damit sie für den darauf folgenden 
Monat ausgestellt werden kann. Anträge sind bei den Gemeinden des Landkreises, der VLK und im Internet unter www.vlk-kelheim.de 
erhältlich. Der Vertrag kommt mit Erhalt der OKEH-CARD zustande. 
  
Wochenendbonus: 
Die Inhaber der übertragbaren OKEH-CARD können an den Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen bei ihren Fahrten eine Person 
unentgeltlich und bis zu vier weitere Personen zum halben Regelfahrpreis mitnehmen. 
  
Verlängerung des Abonnements: 
Die übertragbare OKEH-CARD für Jedermann verlängert sich um jeweils weitere 12 Monate, sofern keine Kündigung erfolgt. 
  
Kündigung: 
Im ersten 12-Monatszeitraum ist eine schriftliche Kündigung mit einer Frist von einem Monat nur zum Ende des 12.Monats möglich. 
Nach dem ersten 12-Monatszeitraum (Folgevertrag) ist die Kündigung jederzeit zum Monatsende mit einer Frist von einem Monat 
möglich. Wirksam wird die jeweilige Kündigung nur dann, wenn die OKEH-CARD innerhalb einer Woche nach Ende des Abos an die 
RBO oder an das Landratsamt Kelheim zurückgegeben wird. Erfolgt keine Rückgabe innerhalb des vorgenannten Zeitraums läuft das 
Abo weiter. 
Wird das Abo vor Ende des ersten 12-Monatszeitraums gekündigt, ist die Differenz zwischen dem Preis für eine Monatskarte und dem 
ermäßigten OKEH-CARD-ABO-Monatsbetrag nachzuzahlen. 
Eine vorzeitige Kündigung (ohne Nachzahlung) ist z.B. bei Wegzug möglich. Bitte informieren Sie sich im Einzelfall. 
  
Wichtig für Schüler / Auszubildende 
Nach einem verlängerten Abo, wichtig für Abiturienten und Auszubildende, die durch Abiturprüfung oder Beendigung der Ausbildung 
den vollen 12-monatigen Zeitraum der Karte nicht mehr nützen können: 
Wirksam wird die jeweilige Kündigung nur dann, wenn die OKEH-CARD innerhalb einer Woche nach Ende des Abos an die RBO oder 
an das Landratsamt Kelheim zurückgegeben wird. Erfolgt keine Rückgabe innerhalb des vorgenannten Zeitraums läuft das Abo weiter. 
  
Die OKEH-CARD für Schüler / Auszubildende (nicht übertragbar) gilt nur für 12 Monate und ist jährlich ca. 4 Wochen vor Ablauf des 
Abos neu zu beantragen. 
  
Hinweis für Schüler ab Jahrgangsstufe 11:  
Eine Erstattung von Fahrtkosten ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Vor Beantragung der OKEH-CARD wird daher 
empfohlen, Rücksprache mit der Schülerbeförderung im Landratsamt Kelheim zu halten. 
  
Rückstände: 
Sofern der monatliche Teilbetrag nicht fristgerecht eingezogen werden kann, kann die RBO das Vertragsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung kündigen. 
  
Neue OKEH-CARD nach 12 Monaten: 
Vor Beginn eines 12-Monats-Zeitraumes, frühestens 14 Tage vorher, erhält der Kunde jeweils eine OKEH-CARD. Hat er die Fahrkarte 
nicht spätestens 5 Tage vor Beginn des neuen Jahrszeitraumes erhalten, ist dies unverzüglich mitzuteilen. 
Ersatzansprüche aufgrund verspäteter Zustellung können nicht geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere, wenn Namens- und 
Adressänderungen nicht rechtzeitig gemeldet werden. 
  
Verlust: 
Der Verlust der Jahreskarte ist der VLK bzw. RBO persönlich anzuzeigen. Auf Ersatz besteht kein Anspruch. Gegen Entgelt von 15 € 
bei der nicht übertragbaren und von 25 € bei der übetragbaren OKEH-CARD kann einmalig eine Ersatzjahreskarte für die restliche 
Geltungsdauer ausgestellt werden. die abhanden gekommene Fahrtkarte ist ungültig und bei Wiederauffinden unverzüglich 
zurückzugeben. 
  
Mitteilungspflichten:  
Verlust sowie Änderung von Name, Adresse und Bankverbindung sind unverzüglich mitzuteilen. 
  
So einfach geht´s: Einfach den Bestellschein ausfüllen - der Rest erledigt sich wie von selbst. Sie bekommen Ihre OKEH-CARD jedes 
Jahr per Post nach Hause gesandt, solange Sie das Abo aufrechterhalten. Die Abbuchung erfolgt monatlich. Den ausgefüllten 
Bestellschein direkt bei der VLK im Landratsamt Kelheim abgeben oder an die RBO einsenden. 
Wichtig: Bitte reichen Sie den Antrag spätestens bis zum 10. des Monats ein, wenn Sie die OKEH-CARD ab dem nächsten Ersten des 
Monats nutzen wollen.



Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten
Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Ausstellung einer OKEH-CARD

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim, 
Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail:poststelle@landkreis-kelheim.de  
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 
09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de
Ihre Daten werden verarbeitet um die von Ihnen beantragte OKKEH-CARD ausstellen und damit 
den wirksamen Vertrag abschließen zu können.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO, Art. 4 BayDSG-E i.V.m. StVO, 
FerReiseV, FStrG, BayStrWG, GüKG, PBefG
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: RBO Regionalbus Ostbayern GmbH, 
Von-Donle-Straße 7, 93055 Regensburg, Telefon: 0941 6000-0, E-Mail: info@rbo.de
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim Landratsamt Kelheim so 
lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. 
Diese betragen je nach Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahre.

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende 
Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Landratsamt Kelheim mittels 
einer entsprechenden Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten  
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz.

In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. Die 
Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich sein.

Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten um Ihren OKEH-CARD Antrag bearbeiten zu 
können.
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Ein 
wirksamer Vertrag kommt damit nicht zustande.

Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Sachbearbeiter 
oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Kelheim.




Für Rückfragen
VLK-Infonummer:
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FAX-Nr.
09441/207-3560
Antrag für eine OKEH-CARD (Umweltfahrausweis)
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Persönliche Angaben
Hiermit bestelle ich die OKEH-CARD
Das Abonnement soll beginnen ab :
Der Einzug soll von folgendem Konto erfolgen:
Der 12-Monats-Betrag wird in 12 Teilbeträge jeweils monatlich abgebucht
Regelmäßige Fahrstrecke (Hin- und Rückfahrt)
Start von
Ziel nach
Es ist mir bekannt, dass die Abonnement-Fahrpreise nur dann gewährt werden, wenn das Abonnement jeweils 12 Monate ununterbrochen besteht.
Die Tarifbestimmungen für das Jahresabonnement mit bargeldlosen Fahrgeldeinzug habe ich erhalten
und erkenne sie an. Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend unserer Datenschutzhinweise verarbeitet.Die Datenschutzhinweise für das Abo habe ich zur Kenntnis genommen.
Ermächtigung an die Regionalbus Ostbayern GmbH zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften
Hiermit ermächtige(n) ich/wir das die Bestellung bearbeitende Verkehrsunternehmen widerruflich, ab dem in derBestellung gewünschten Abonnementsbeginn das Fahrgeld für das obige Jahresabonnement im Voraus jeweilsinnerhalb der ersten beiden Kalenderwochen eines Monats zu Lasten des in der Bestellung aufgeführten Kontos mittelsLastschrift einzuziehen.
Diese Einzugsermächtigung schließt die Erhöhung oder Verringerung der monatlichen Teilbeträge bei Tarifänderungenein. Dies gilt auch bei der Änderung der Bankverbindung. Ferner behalte(n) Ich/Wir mir/uns bei Unstimmigkeiten eine Rückgaberecht der Lastschrift innerhalb von 6 Wochen nach Belastung vor. Bei vorzeitiger Kündigung ermächtige(n) Ich/Wir sie, nach den Bedingungen nachzuzahlende Beträge von dem oben aufgeführten Konto abzubuchen
Postanschrift:
Verkehrsgemeinschaft
Landkreis Kelheim
Donaupark 12
93309 Kelheim
Abbuchungsbetrag / mtl.
Diese Spalte wird von
der VLK/RBO ausgefüllt
Zutreffendes bitte ankreuzen T oder ausfüllen
Euro
* Bitte eine Kopie der Schulbescheinigung oder des Ausbildungsvertrag beilegen.
** Diese Angeben sind freiwillig und dienen auch der Kontaktaufnahme bei Rückfragen, um eine zügige Bearbeitung sicherzugstellen.
Hinweise zum Gebrauch der OKEH-CARD
 
Die OKEH-CARD ist für mindestens 12 Monate zu bestellen und wird vom Landkreis Kelheim und der Regionalbus Ostbayern GmbH(RBO) bezuschusst. Diese Zuschüsse sind bereits in den monatlichen Abo-Beträgen berücksichtigt.
 
Erwerb:Voraussetzung ist der 1. Wohnsitz im Landkreis Kelheim. Der Jahresfahrpreis wird in 12 Monatsbeträgen per Lastschrift von der RBO eingezogen. Preisänderungen werden ab Änderungszeitpunkt angepasst.
 
Bestellung:Die OKEH-CARD ist mit umseitigem Formular bis zum 10. des jeweiligen Monats zu beantragen, damit sie für den darauf folgenden Monat ausgestellt werden kann. Anträge sind bei den Gemeinden des Landkreises, der VLK und im Internet unter www.vlk-kelheim.de erhältlich. Der Vertrag kommt mit Erhalt der OKEH-CARD zustande.
 
Wochenendbonus:Die Inhaber der übertragbaren OKEH-CARD können an den Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen bei ihren Fahrten eine Person unentgeltlich und bis zu vier weitere Personen zum halben Regelfahrpreis mitnehmen.
 
Verlängerung des Abonnements:
Die übertragbare OKEH-CARD für Jedermann verlängert sich um jeweils weitere 12 Monate, sofern keine Kündigung erfolgt.
 
Kündigung:
Im ersten 12-Monatszeitraum ist eine schriftliche Kündigung mit einer Frist von einem Monat nur zum Ende des 12.Monats möglich.Nach dem ersten 12-Monatszeitraum (Folgevertrag) ist die Kündigung jederzeit zum Monatsende mit einer Frist von einem Monat möglich. Wirksam wird die jeweilige Kündigung nur dann, wenn die OKEH-CARD innerhalb einer Woche nach Ende des Abos an die RBO oder an das Landratsamt Kelheim zurückgegeben wird. Erfolgt keine Rückgabe innerhalb des vorgenannten Zeitraums läuft das Abo weiter.
Wird das Abo vor Ende des ersten 12-Monatszeitraums gekündigt, ist die Differenz zwischen dem Preis für eine Monatskarte und dem ermäßigten OKEH-CARD-ABO-Monatsbetrag nachzuzahlen.
Eine vorzeitige Kündigung (ohne Nachzahlung) ist z.B. bei Wegzug möglich. Bitte informieren Sie sich im Einzelfall.
 
Wichtig für Schüler / Auszubildende
Nach einem verlängerten Abo, wichtig für Abiturienten und Auszubildende, die durch Abiturprüfung oder Beendigung der Ausbildung den vollen 12-monatigen Zeitraum der Karte nicht mehr nützen können:
Wirksam wird die jeweilige Kündigung nur dann, wenn die OKEH-CARD innerhalb einer Woche nach Ende des Abos an die RBO oder an das Landratsamt Kelheim zurückgegeben wird. Erfolgt keine Rückgabe innerhalb des vorgenannten Zeitraums läuft das Abo weiter.
 
Die OKEH-CARD für Schüler / Auszubildende (nicht übertragbar) gilt nur für 12 Monate und ist jährlich ca. 4 Wochen vor Ablauf des Abos neu zu beantragen.
 
Hinweis für Schüler ab Jahrgangsstufe 11: 
Eine Erstattung von Fahrtkosten ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Vor Beantragung der OKEH-CARD wird daher empfohlen, Rücksprache mit der Schülerbeförderung im Landratsamt Kelheim zu halten.
 
Rückstände:
Sofern der monatliche Teilbetrag nicht fristgerecht eingezogen werden kann, kann die RBO das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen.
 
Neue OKEH-CARD nach 12 Monaten:
Vor Beginn eines 12-Monats-Zeitraumes, frühestens 14 Tage vorher, erhält der Kunde jeweils eine OKEH-CARD. Hat er die Fahrkarte nicht spätestens 5 Tage vor Beginn des neuen Jahrszeitraumes erhalten, ist dies unverzüglich mitzuteilen.
Ersatzansprüche aufgrund verspäteter Zustellung können nicht geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere, wenn Namens- und Adressänderungen nicht rechtzeitig gemeldet werden.
 
Verlust:
Der Verlust der Jahreskarte ist der VLK bzw. RBO persönlich anzuzeigen. Auf Ersatz besteht kein Anspruch. Gegen Entgelt von 15 € bei der nicht übertragbaren und von 25 € bei der übetragbaren OKEH-CARD kann einmalig eine Ersatzjahreskarte für die restliche Geltungsdauer ausgestellt werden. die abhanden gekommene Fahrtkarte ist ungültig und bei Wiederauffinden unverzüglich zurückzugeben.
 
Mitteilungspflichten: 
Verlust sowie Änderung von Name, Adresse und Bankverbindung sind unverzüglich mitzuteilen.
 
So einfach geht´s: Einfach den Bestellschein ausfüllen - der Rest erledigt sich wie von selbst. Sie bekommen Ihre OKEH-CARD jedes Jahr per Post nach Hause gesandt, solange Sie das Abo aufrechterhalten. Die Abbuchung erfolgt monatlich. Den ausgefüllten Bestellschein direkt bei der VLK im Landratsamt Kelheim abgeben oder an die RBO einsenden.
Wichtig: Bitte reichen Sie den Antrag spätestens bis zum 10. des Monats ein, wenn Sie die OKEH-CARD ab dem nächsten Ersten des Monats nutzen wollen.
Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Ausstellung einer OKEH-CARD
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim,Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail:poststelle@landkreis-kelheim.de  
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de
Ihre Daten werden verarbeitet um die von Ihnen beantragte OKKEH-CARD ausstellen und damit den wirksamen Vertrag abschließen zu können.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO, Art. 4 BayDSG-E i.V.m. StVO, FerReiseV, FStrG, BayStrWG, GüKG, PBefG
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: RBO Regionalbus Ostbayern GmbH, Von-Donle-Straße 7, 93055 Regensburg, Telefon: 0941 6000-0, E-Mail: info@rbo.de
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim Landratsamt Kelheim so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. Diese betragen je nach Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahre.
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende Rechte zu:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Landratsamt Kelheim mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz.
In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich sein.
Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten um Ihren OKEH-CARD Antrag bearbeiten zu können.
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Ein wirksamer Vertrag kommt damit nicht zustande.
Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Kelheim.
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